
Der Vorsitzende der  
LRK NRW  

Prof. Dr. Dr. h.c.  
Lambert T. Koch 

Rektor der 
Bergischen Universität 
Wuppertal  

Geschäftsstelle: 
Sebastian Kraußer 
c/o Bergische Universität 
Wuppertal 
Gaußstraße 20 
42119 Wuppertal 
Tel. 0202.439.5360 
geschaeftsstelle@lrk-
nrw.de 

 

Die Sprecherin der  
Kanzlerinnen und Kanzler 
der Universitäten NRW 

Simone Probst 

Vizepräsidentin für 
Wirtschafts- und Perso-
nalverwaltung der Univer-
sität Paderborn 
 

Geschäftsstelle: 
Christine Göhde 
c/o Universität Paderborn 
Warburger Str. 100 
33098 Paderborn 
Tel. 0525.160.4474 
kanzler_innen_nrw@ 
zv.uni-paderborn.de 

 
 

 

 

 
                        Die Kanzlerinnen und Kanzler 
                   der Universitäten des Landes 
                   Nordrhein-Westfalen 

 
 

 
Wuppertal/Paderborn, den 29. Januar 2021 

 

Stellungnahme der Universitäten zum Entwurf des Klimaschutzgesetzes: 

Verbändeanhörung zum Entwurf eines Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Ihr Schreiben per E-Mail vom 21. Dezember 2021 

 
Sehr geehrter Herr Oberregierungsrat, 
 
gerne kommen die Landesrektorenkonferenz und Kanzlerkonferenz der Universitäten in 
NRW der Aufforderung zur Stellungnahme zum oben genannten Gesetzesentwurf nach. 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass dem Thema Klimaschutz eine herausragende gesamtge-
sellschaftliche und zukunftsweisende Bedeutung zukommt. Dem fühlen sich auch die nord-
rhein-westfälischen Universitäten verpflichtet; sie begrüßen daher ausdrücklich die in Rede 
stehenden Regelungen für die Hochschulen in Trägerschaft des Landes. 
 
Die Universitäten in Nordrhein-Westfalen sind sich ihrer Verantwortung und Vorbildfunktion 
sehr bewusst und übernehmen diese mit großem Engagement. Dabei ermöglicht die ei-
genverantwortliche Steuerung es den Universitäten, in vielfältiger Weise zur Umsetzung 
der Klimaschutzziele beizutragen. Ausgehend vom vorgesehenen gesetzlichen Rahmen 
können die sehr differenzierten Eigentumsverhältnisse – in den meisten Fällen eigene Ge-
bäude, Anmietungen und Liegenschaften des Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB) 
– und die unterschiedlichen Betreibermodelle der von Universitäten genutzten Gebäude 
kombiniert und integriert werden, um wirtschaftlich optimierte Konzepte, unter anderem zur 
Treibhausgasreduktion, zu realisieren. Zudem kann in eigener Verantwortung den Beson-
derheiten hochtechnisierter Forschungsgebäude Rechnung getragen werden. Auch im Be-
reich des Verkehrs werden die Universitäten durch entsprechende Mobilitätskonzepte zur 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen. 
 
Dass die Universitäten in NRW die Landesregierung bei der Umsetzung der Klimaschutz-
ziele durch Forschung und Transfer unterstützen, ist selbstredend. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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